
Bericht des
Rechtsanwalts Frank Großenbach
zu einem Strafverfahren beim Landgericht Osnabrück
am 4. November 2025

Präsente Zeugen vor Gericht,
um im Gerichtssaal aufzuklären
und die Wirklichkeit unter Beweis zu stellen.

Im Prozess vor dem Landgericht Osnabrück wurden am 4. November 2025 von der Verteidigung, 
durch Rechtsanwalt Frank Großenbach, zwei sachverständige Zeugen geladen und vom Gericht 
angehört.

Es waren die präsent anwesenden sachverständigen Zeugen Prof. Paul Cullen (Laboratoriums-
medizin Transfusionsmedizin und Hämostaseologie Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie, Hygiene und Umweltmedizin, Uni Münster) und
Prof. Matthias Reitzner (Mathematiker, Versicherungsmathematiker, Uni Osnabrück).

Indem die sachverständigen als Zeugen präsent waren, also vor Ort vor dem Gerichtssaal 
anwesend waren, war das Gericht aufgrund der Strafprozessordnung „gezwungen“ die sach-
verständigen Zeugen zu den eingebrachten Beweisbehauptungen der Verteidigung zu vernehmen 
(§ 245 Strafprozessordnung, Umfang der Beweisaufnahme; präsente Beweismittel).
Ein Gericht kann bei präsenten Beweismitteln eine Beweisaufnahme nur dann verweigern,
wenn wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, schon erwiesen oder offenkundig ist, wenn 
zwischen ihr und dem Gegenstand der Urteilsfindung kein Zusammenhang besteht oder wenn das 
Beweismittel völlig ungeeignet ist (§ 245 Absatz 2 Strafprozessordnung).

Hält sich ein Gericht an die Strafprozessordnung, so wird es also sachverständige Zeugen 
vernehmen, sobald die sachverständigen Zeugen präsent sind (als  p r ä s e n t e  Zeugen). 

Vor dem Landgericht Osnabrück wurden folgende Beweisbehauptungen der Verteidigung durch 
die sachverständigen Zeugen bestätigt:

Zum Beweis für die Tatsache, dass es im Jahre 2020 keine Pandemie gab, die gefährlich gewesen 
wäre und zu einer Vielzahl von Toten und Schwerkranken geführt hätte, wurden folgende 
Tatsachen unter Beweis gestellt durch sachverständige Zeugen (Prof. Reitzner, Prof. Cullen):

- der Altersmedian „mit“ und „an“ „Corona“ zu versterben, lag im Jahre 2020
bei 83 Jahren,
 
- Krankenhäuser waren historisch unterbelegt, sowohl Intensivstationen als auch 
Allgemeinbetten,

- bei der SARI-Krankenhaus-Sentinel-Datenbank war im Jahre 2020 eine Verbreitung von 
SARS-CoV-2 nur marginal festzustellen,

- die Übersterblichkeit machte im Jahr 2020 lediglich die Zahl von 4.015 Toten aus.

Zum Beweis für die Tatsache, dass die ab Dezember 2020 verimpften mRNA-Wirkstoffe bei 
geimpften Menschen im Jahre 2022 im statistisch unmittelbaren Zusammenhang mit dem Tod von 
fast 70.000 Menschen stehen, deren Versterben nicht zu erwarten war, wobei die zugrunde-
liegenden Daten vom Statistischen Bundesamt stammen und die Korrelation von Übersterblichkeit 
zur Impfung den statistischen Korrelationswert von plus 0,93 ausmacht, was 93% entspricht, 
wurde beantragt, das sachverständige Zeugnis einzuholen und den präsenten sachverständigen 
Zeugen zu vernehmen (Prof. Reitzner).



Zum Beweis für die Tatsache, dass die Übersterblichkeit im Jahr 2020 die Zahl von 4.015 Toten 
ausmacht, im Jahr 2021 die Zahl von 33.980 Toten ausmacht, im Jahr 2022 die Zahl von 68.100 
Toten ausmacht und im Jahr 2023 die Zahl von 23.324 Toten ausmacht wurde beantragt, das 
sachverständige Zeugnis einzuholen und den präsenten sachverständigen Zeugen zu vernehmen 
(Prof. Reitzner).

Zum Beweis für die Tatsache, dass die gegen SARS-CoV-2 verimpften mRNA-Wirkstoffe 
bezwecken sollen, sogenannte körperfremde Spike-Proteine zu erzeugen, und die mRNA-
Wirkstoffe dazu führen, über Monate hinweg Billionen von Spike-Proteinen in den Zellen 
sämtlicher Organe und Entdothelzellen und selbst im Gehirn des Menschen zu erzeugen,
die dazu führen, dass die betroffenen Zellen durch die körpereigene Immunabwehr 
zerstört werden und deswegen die mRNA-Wirkstoffe als Zellgift wirken - nicht aber einen 
spezifischen Abwehrstoff oder Schutzstoff erzeugen - mit zerstörerischer Wirkung für alle 
wichtigen Organe, Endothelzellen und das Gehirn, so dass aufgrund dieser vergiftenden 
Wirkungen der modifizierten messenger-RNA-Wirkstoffe eine erhebliche Anzahl von 
Menschen starben oder noch sterben werden oder in Siechtum verfielen oder noch ver-
fallen werden, wurde beantragt, das sachverständige Zeugnis einzuholen und den heute 
präsenten sachverständigen Zeugen zu vernehmen (Prof. Cullen).

Damit wurden die drei Behauptungen durch Sachverständige im Gerichtssaal bestätigt.

.1) Im Jahre 2020 gab keine Pandemie, die gefährlich gewesen wäre und zu einer Vielzahl 
von Toten und Schwerkranken geführt hätte.

.2) Im Jahre 2022 gab es eine erhebliche Übersterblichkeit von fast 70.000 Menschen,    
die in einer Korrelation von 93% in Verbindung mit den verimpften modifizierten mRNA-
Wirkstoffen stehen.

.3) Die modifizierten mRNA-Wirkstoffe wirken im Körper als Zellgift, weil sie geeignet sind, 
im Körper der Menschen in allen Organen und dem Gehirn und den Endothelzellen körper-
fremde Spike-Proteine zu erzeugen, die als Zellgift wirken. 

Damit verbunden ist eine weitere juristische Schlussfolgerung:

Erzeugen die mRNA-Wirkstoffe im menschlichen Körper ein Zellgift, dann sind es keine Impfstoffe, 
weil Impfstoffe nach Deutschem Gesetz einen Schutzstoff oder Abwehrstoff im Körper der 
Menschen zu erzeugen haben, aber keinen Stoff, der als Gift wirkt. Das ergibt sich aus § 4 Absatz 
4 Arzneimittelgesetz.
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